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Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen

Art. 35

Schulpflicht

Wer die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt und in Bayern seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat oder in einem Berufsausbildungsverhältnis oder
einem Beschäftigungsverhältnis steht, unterliegt der Schulpflicht.

Wenn ein Kind ein Jahr im Ausland lebt, ist es in Deutschland nicht
schulpflichtig. Ob du es dort selbst unterrichten darfst, hängt von den
Regelungen im Gastland ab.
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